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Bioland-Richtlinien für die Verarbeitung – Brot und Backwaren  ·  Stand 20./21. November 2023

Grundlagen der BIOLAND-Verarbeitungsrichtlinien für Brot und Backwaren sind:

•  die Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des BIOLAND e.V. (Kapitel 7 der BIOLAND- 
Richtlinien für Pflanzenbau, Tierhaltung und Verarbeitung);

•  die BIOLAND-Richtlinien zum Ausschluss der Gentechnik (Kapitel 2 der BIOLAND-
Richtlinien für Pflanzenbau, Tierhaltung und Verarbeitung);

•  die Verordnungen (EU) 2018/848 und 2021/1165 (insbesondere der Anhang V) über den 
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse und Lebensmittel und deren Änderungsverordnungen;

•  alle für die Herstellung von Brot und Backwaren bestehenden gesetzlichen Vorschriften,  
insbesondere das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), 
sowie die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches für Brot und Kleingebäck sowie 
Feine Backwaren. 

Zu Brot und Backwaren im Sinne dieser Richtlinien gehören:

•  Brot und Kleingebäck 
•  Feine Backwaren (inkl. Dauerbackwaren)

Grundlagen1

Geltungsbereich2
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Bioland-Richtlinien für die Verarbeitung – Brot und Backwaren  ·  Stand 20./21. November 2023

3.1 |  Allgemeines
Es dürfen nur die unter 3.2 – 3.5 aufgeführten Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe ver wendet 
werden. Alle Zutaten, Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen weder unter Ver wendung 
von genetisch veränderten Organismen (GVO) und/oder deren Derivaten hergestellt noch mit 
Mikrowellen, ionisierenden Strahlen oder mikrobioziden Gasen behandelt worden sein. 

3.2 |  Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs
Für BIOLAND-Verarbeitungsprodukte sind grundsätzlich nur Zutaten aus BIOLAND- 
Erzeugung zugelassen, die von BIOLAND-Mitgliedern und Vertragspartnern zur Verfü-
gung gestellt werden. Eine Verwendung von Fremdzutaten aus ökologischer Erzeugung für  
BIOLAND-Verarbeitungsprodukte ist in begründeten Ausnahmefällen in begrenztem Um-
fang möglich. Hier sind die Vorgaben zur Verwendungserlaubnis von Nicht-BIOLAND Bio-
Zutaten einzuhalten. Grundsätzlich dürfen alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs in 
 BIOLAND-Qualität für die Herstellung eingesetzt werden.

3.2.1 |  Aromen
• Ökologisch zertifizierte ätherische Öle (z.B. Orangenöl) und Aromaextrakte 

3.3 |  Zutaten nicht-landwirtschaftlichen Ursprungs
3.3.1 |  Kulturen von Mikroorganismen und Enzyme
•  Kulturen von Mikroorganismen, die – sofern verfügbar – auf ökologischen Substraten  

vermehrt wurden: 
–  Sauerteig aus betriebseigener Führung; aufgrund von qualitativen und ernährungs-

physiologischen Vorteilen (z. B. Abbau von Phytinsäure) ist eine betriebseigene 
 Sauerteigführung vorzuziehen.

 – Sauerteig, getrockneter Sauerteig als Zukaufware (ökologisch zertifiziert)
 –  Backferment auf der Basis von Getreide, Leguminosenmehl und Honig  

(ökologisch zertifiziert)
 – ökologisch zertifizierte Hefe und Hefeerzeugnisse 

•  Enzyme sind für die Verarbeitung bzw. Herstellung von Brot und Backwaren nicht zulässig.

Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe3
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Bioland-Richtlinien für die Verarbeitung – Brot und Backwaren  ·  Stand 20./21. November 2023

3.3.2 |  Lebensmittelzusatzstoffe 
•   natives, nicht modifiziertes, ökologisch zertifiziertes Lecithin (E 322)
•  Chemische Triebmittel: 

– weinsteinsaures Backpulver auf der Basis von Natriumbicarbonat 
–  Natriumhydrogencarbonat (E 500), Natriumtartrat (E 335) (Ab dem 1. Januar 2027  

nur aus ökologischer / biologischer Produktion) und
 –  Kaliumtartrat (Weinstein) (E 336) (Ab dem 1. Januar 2027 nur aus ökologischer /  

biologischer Produktion)
 – Pottasche (Kaliumcarbonat, E 501) 
 – Hirschhornsalz (Mischungen aus Ammoniumhydrogencarbonat, E 503;  
  Ammoniumcarbonat, E 503; Ammoniumcarbaminat)
•  Agar-Agar (E 406)
•  Johannisbrotkernmehl (E 410), nur aus ökologischer Erzeugung
•  Guarkernmehl (E 412), nur aus ökologischer Erzeugung
•  Pektin, nicht amidiert (E 440i) 
•  Natriumhydroxid (E 524) (zur Oberflächenbehandlung von Laugengebäck)
•  Kohlendioxid (E 290) (CO2), Stickstoff (E 941) (N2), Sauerstoff (E 948) (O2)

3.4 |  Backmittel und funktionelle Backzutaten
Backmittel sind für BIOLAND-Backwaren zulässig, wenn sie nur die unter 3.2 und 3.3  
aufgeführten Zutaten und Zusatzstoffe enthalten. 

3.5 |  Verarbeitungshilfsstoffe
•  Trennmittel (ökologisch zertifiziert; dies gilt auch für deren Zutaten  

landwirtschaftlichen Ursprungs): 
– pflanzliche Öle und pflanzliche Fette (ungehärtet, möglichst sortenrein) 
– Getreidemehle 
– native Stärke, physikalisch modifizierte Stärke (Quellstärke) 
– natives, nicht modifiziertes Lecithin  
– Bienen- und Carnaubawachs
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5 Verarbeitungsverfahren

Ökologisch erzeugte Produkte sind so zu lagern und zu transportieren, dass die hierdurch ver-
ursachte Qualitätsbeeinträchtigung, Schadstoff- oder auch Umweltbelastung so gering wie 
möglich bleibt. Die Transportwege sind möglichst kurz zu halten. Unverwechselbare Kenn-
zeichnungen bei Lagerung, Verarbeitung und Transport sind insbesondere bei Betrieben erfor-
derlich, die neben ökologischen auch konventionelle Erzeugnisse lagern, verarbeiten und trans-
portieren, insbesondere durch eine klare Kennzeichnung der Lagerbehältnisse und vollständige 
Transportetikettierungen.

Der Verarbeiter hat sicherzustellen, dass lebensmittelgeeignete Transportbehälter verwendet 
werden.

Es sind alle unter Verwendung der in den Abschnitten 3.2 – 3.5 aufgeführten Zutaten, Zusatz-
stoffe und Verarbeitungshilfsstoffe üblichen Verfahren zur Herstellung von Brot und Backwaren 
zugelassen.

Nicht zugelassen ist die Anwendung von gentechnischen Verfahren, Mikrowellen, ionisierenden 
Strahlen und mikrobioziden Gasen.

Beim Mahlvorgang sollten Schrot bzw. Mehl nicht über 40 °C erhitzt werden. Bei Anschaffung 
einer Mühle zur Eigenvermahlung ist auf eine technische Ausstattung zu achten, die gewährleis-
tet, dass auch bei intensiver Nutzung die Mahltemperatur unter 40 °C bleibt.

Lagerung und Transport4
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Folgende Verpackungen, Packmittel und Packstoffe sind für Brot und Backwaren zulässig:
• Papier, nach Möglichkeit ungebleicht und ungeglättet
• Papier- und Kartonverpackungen, auch ein- oder beidseitig beschichtet 
• Pergamin
•  Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyamid (PA), Polyethylenterephthalat (PET);  

Folien möglichst als Monomaterial; mit Aluminium beschichtete Folie nur für Produkte 
(z. B. Zwieback), die gasdicht verpackt werden müssen.

• Weißblech
• Sonstiges (Clipverschlüsse, Etiketten etc.)

Bei der Schädlingsbekämpfung ist jederzeit auszuschließen, dass BIOLAND-Produkte mit un-
erlaubten Stoffen (z. B. Pestizide) in direkten oder indirekten Kontakt kommen. Grundsätzlich 
ausgeschlossen ist die Anwendung von Pestiziden und Desinfektionsmitteln, die gesundheitsge-
fährdende Wirk- bzw. Inhaltsstoffe, insbesondere persistente oder karzinogene Stoffe, enthal-
ten. Im Zweifelsfall hat der Verarbeiter die Produkte auf mögliche Rückstandsbelastungen hin 
zu untersuchen.

Die erlaubten Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung sind in den BIOLAND-Richtlinien zur 
Schädlingsbekämpfung in Lager- und Betriebsräumen geregelt.

Der Verarbeiter ergreift im Rahmen der betrieblichen Qualitätssicherung geeignete Maßnah-
men zur Identifizierung der für die BIOLAND-Verarbeitungsprodukte verwendeten Rohwaren 
bzw. Rohwarenpartien und zur Rückverfolgbarkeit zu den Lieferanten gemäß Kapitel 7.8 der 
Allgemeinen BIOLAND-Verarbeitungsrichtlinien.

Die Verpflichtung aus 7.8.1 der Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien, von jeder angelieferten 
Rohwarenpartie und von den Verarbeitungsprodukten eine Rückstellprobe zu ziehen, gilt für 
Bäcker nicht.

Verpackung6

Schädlingsbekämpfung7

Qualitätssicherung8
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Die Kennzeichnung von Brot und Backwaren und die Deklaration aller Zutaten erfolgen gemäß 
den Kennzeichnungsbestimmungen in Kapitel 7.6 der Allgemeinen BIOLAND-Verarbeitungs-
richtlinien und der Lebensmittelinformations-Verordnung.

Deutlich zu kennzeichnen ist insbesondere die Verwendung von jodiertem Speisesalz und Aus-
zugsmehl unter Angabe der Mehltype. Bei unverpackter Ware ist eine Liste mit allen Zutaten 
im Verkaufsraum deutlich sichtbar zu platzieren.

BIOLAND-Brot und -Backwaren dürfen nur als Vollkornbackwaren bezeichnet werden, wenn 
sie zu 100 % aus Vollkornmehlen und -schroten hergestellt sind. Dies ist auch bei der Verwen-
dung von BIOLAND-Restbrot zu beachten.

Der Einsatz des BIOLAND-Warenzeichens im Verkauf muss in einem angemessenen Verhält-
nis zum Anteil der BIOLAND-Produkte am Gesamtsortiment stehen. Die fortlaufende Nut-
zung des BIOLAND-Zeichens in der Innen- und Außenwerbung sowie auf Verpackungsmate-
rialien setzt voraus, dass eine Auswahl an BIOLAND-Backwaren regelmäßig angeboten wird. 
Das BIOLAND-Warenzeichen muss in Verkaufsräumen in unmittelbarem räumlichen Zusam-
menhang mit den BIOLAND-Produkten eingesetzt werden. Bei losen Backwaren ist eine ein-
deutige produktbezogene Kennzeichnung mit dem BIOLAND-Warenzeichen vorzunehmen. 

Diese Verarbeitungsrichtlinien treten mit Beschluss der BIOLAND-Delegiertenversammlung 
in Kraft. Alle Verarbeiter sind verpflichtet, die Einhaltung der Richtlinien innerhalb eines 
Übergangszeitraumes von 6 Monaten nach Bekanntmachung zu gewährleisten. Im begründe-
ten Einzelfall kann diese Frist auf Antrag verlängert werden.

Kennzeichnung und Deklaration9

Inkrafttreten und Umsetzung10
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